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Nachschaubogen 
Fortentwicklung QSS-Praxisorganisation 
Fortentwicklung QSS-Auftragsabwicklung 
für die jährliche oder zyklische Nachschau 

Bearbeitung beendet?  

 

Nr. Prüfungshandlungen entf. 
Ja, 

i.O. 

Nein, 

Mangel 

Nicht 
erforderlich 

wg.Größe, 
Komplexi-

tät 

Bemerkun-
gen 

 

Ja, siehe 
Anlage 

 

A. Vorbemerkung   

 1. Individualisierung erforderlich 
Die nachfolgende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ggf. 
zusätzlich von Ihrer WP-/vBP-Praxis kanzleispezifische Gegebenheiten und Anfor-
derungen zu berücksichtigen sind (Haftungsausschluss). Die Prüferhilfen sind im 
Bedarfsfall von der WP-Praxis inhaltlich anzupassen und ggf. zu ergänzen. 
 

2. Gegenstand der Nachschau 
Gegenstand der Nachschau sind die ordnungsgemäße Fortentwicklung der 
Grundsätze und Verfahren der Regelungen nach § 55b Abs. 1 und Abs. 2 WPO 
(Angemessenheitsprüfung) des gesamten QS-Systems für Abschlussprüfungen in 
der WP Praxis (Praxisorganisation, Auftragsabwicklung). 

 

B. Übersicht erl. Datum erl. Hz. 

TEIL I ORGANISATORISCHER TEIL   

TEIL II FORTENTWICKLUNG SOLLSYSTEM PRAXIS-
ORGANISATION   

TEIL III FORTENTWICKLUNG SOLLSYSTEM AUF-
TRAGSABWICKLUNG   

TEIL IV BEMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN POSITI-
ONEN   
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i.O. 
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Komplexi-
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C. Dokumentation der Feststellungen   

 Die festgestellten Mängel sind in der dafür vorgegebenen Prüferhilfe (Nach-
schaubogen 6) zu dokumentieren, zu beschreiben und einzuordnen. 
Die Liste „Zusammenfassende Darstellung Feststellungen“ wird als Jahresliste ge-
führt (vgl. Nachschaubogen). 

 

 TEIL I: Organisatorischer Teil 

1. Mit der Nachschau beauftragte Personen 

1.1  

1.2  

2. Ort, Zeitraum der Nachschau (Niederlassung) 

  

3. Nachschaufrequenz   n/a ja nein 

 kleine Nachschau      

 umfassende / zyklische Nachschau      

4. Durchführung   n/a ja nein 

4.1 jährlich, regulär      

4.2 anlassbezogen      

5. Von der Nachschau betroffener Zeitraum 

 Fortentwicklung des QS-Systems im Zeitraum von:                                bis: 

  

 
  



Nr. Prüfungshandlungen entf.  
Ja, 

i.O. 

Nein, 

Mangel 

Nicht 
erforderlich 

wg.Größe, 
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Bemerkungen 

 

Ja, siehe Anlage 
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 TEIL II: FORTENTWICKLUNG 
Sollsystem Praxisorganisation 

     

1. ALLGEMEINE VORGABEN      

1.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass die Berufspflichten, 
insbesondere die Vorschriften zur Unabhängigkeit, Un-
parteilichkeit und Vermeidung der Besorgnis der Befan-
genheit sowie der Eigenverantwortlichkeit, eingehalten 
werden – § 51 Abs. 1 Nr. 1 BS WP/vBP? 

     

1.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Auftragsannahme und Auftragsfortfüh-
rung – § 51 Abs. 1 Nr. 2 BS WP/vBP? 

     

1.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur vorzeitigen Beendigung von Aufträgen – 
§ 51 Abs. 1 Nr. 3 BS WP/vBP? 

     

1.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Einstellung von Mitarbeitern (§ 6 Abs. 1) 
sowie zur Einholung von Erklärungen und deren Doku-
mentation (§ 6 Abs. 3 BS WP/vBP) – § 51 Abs. 1 Nr. 4 BS 
WP/vBP? (kann ggf. bei kleinen WP-Praxen entfallen) 

     

1.5 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Aus- und Fortbildung von fachlichen 
Mitarbeitern (§ 7 Abs. 1 BS WP/vBP) – § 51 Abs. 1 Nr. 5 BS 
WP/vBP? 

     

1.6 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Beurteilung von fachlichen Mitarbeitern 
(§ 7 Abs. 3 BS WP/vBP) – § 51 Abs. 1 Nr. 6 BS WP/vBP? 

     

1.7 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Gesamtplanung aller Aufträge – § 51 
Abs. 1 Nr. 7 BS WP/vBP? (Kalendereintrag ausreichend 
bei kleinen Praxen) 

     

1.8 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Organisation der Fachinformation - § 51 
Abs. 1 Nr. 8 BS WP/vBP (Standort Literatur, Übersicht Da-
tenbanken, etc.)? 

     

1.9 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Prüfungsplanung (z. B. Bestimmung der 
Wesentlichkeitsgrenze) - § 51 Abs. 1 Nr. 9 BS WP/vBP? 

     

1.10 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Auftragsabwicklung (einschließlich der 
Anleitung des Prüfungsteams, der Einholung von fachli-
chem Rat, der Überwachung der Auftragsabwicklung 
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und der Beurteilung der Arbeitsergebnisse durch den 
zuständigen WP/vBP sowie der Kontroll- und Sicherheits-
vorkehrungen für auftragsbezogene Datenverarbei-
tungssysteme) und zur Führung der Prüfungsakte nach § 
51b Abs. 5 WPO - § 51 Abs. 1 Nr. 10 BS WP/vBP? 

1.11 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen für den Umgang mit Vorfällen, die die ord-
nungsgemäße Prüfungstätigkeit beeinträchtigen können, 
einschließlich Beschwerden und Vorwürfen sowie deren 
Dokumentation - § 51 Abs. 1 Nr. 11 BS WP/vBP? 

     

1.12 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur auftragsbezogenen Qualitätssicherung - 
§ 51 Abs. 1 Nr. 12 BS WP/vBP? 

     

1.13 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen für die Grundsätze der Vergütung und Ge-
winnbeteiligung nach § 55 WPO - § 51 Abs. 1 Nr. 13 BS 
WP/vBP? (kann ggf. bei kleinen WP-Praxen entfallen) 

     

1.14 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen für den Fall der Auslagerung wichtiger Prü-
fungstätigkeiten, die gewährleisten, dass die interne 
Qualitätssicherung und die Berufsaufsicht nicht beein-
trächtigt werden - § 51 Abs. 1 Nr. 14 BS WP/vBP? (kann 
ggf. bei kleinen WP-Praxen entfallen) 

     

1.15 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen zur Überwachung der Wirksamkeit des Qua-
litätssicherungssystems nach § 55b Abs. 3 WPO durch 
eine Nachschau - § 51 Abs. 1 Nr. 15 BS WP/vBP? 

     

1.16 Wurde im Qualitätssicherungssystem berücksichtigt, dass 
es für kleine und mittelgroße Praxen für die Dokumentati-
on des QSS einzelne Erleichterungen gibt? 
− In WP/vBP-Praxen mit geringer Aufgabendelegation 

und einfachen organisatorischen Strukturen kann die 
Dokumentation des Qualitätssicherungssystems 
auch durch den Nachweis der Einhaltung der Berufs-
pflichten bei der Organisation der WP/vBP-Praxis und 
im Rahmen der Auftragsabwicklung erfolgen – § 52 
Abs. 2 S. 1 BS WP/vBP. 

− In diesem Fall unterliegt die Dokumentation der tat-
sächlichen Auftragsabwicklung und der Beachtung 
der allgemeinen Berufspflichten (Praxisorganisation) 
erhöhten Anforderungen – § 52 Abs. 2 S. 2 BS WP/vBP. 

− Erfolgt die Dokumentation des Qualitätssicherungs-
systems unter Verwendung eines standardisierten 
Qualitätssicherungshandbuchs, ist für die Angemes-
senheit des Qualitätssicherungssystems zu kenn-
zeichnen, welche Regelungen anwendbar sind – § 
52 Abs. 2 S. 3 BS WP/vBP. 

     

  



Nr. Prüfungshandlungen entf.  
Ja, 

i.O. 

Nein, 

Mangel 

Nicht 
erforderlich 

wg.Größe, 
Komplexi-

tät 

Bemerkungen 

 

Ja, siehe Anlage 
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1.17 Hinweisgebersystem 
Innerhalb der WP-Praxis ist eine Meldesystem einzurich-
ten, das es jedem Mitarbeiter und Prüfer ermöglicht, 
anonym oder zumindest ohne jede Gefahr von arbeits-
rechtlichen Nachteilen, Hinweise an eine hierfür einge-
richtete Stelle ("Vertrauens-WP" oder externer Jurist, Ver-
trauens-Briefkasten, etc.) zu geben. 
Im Einzelnen müssen die Vorgaben des § 59 Nr. 4 BS 
WP/vBP erfüllt sein. 
(kann nur entfallen, wenn der WP keine fachlichen Mitar-
beiter hat) 

     

1.18 Datenschutzrichtlinie 
Wurde in der WP-Praxis eine Datenschutzrichtlinie einge-
richtet, in der die Risiken aus dem Einsatz von Datenver-
arbeitungssystemen angemessen berücksichtigt sind? 
§ 57 Nr. 7 BS WP/vBP 
§ 51 Abs.1 Nr. 2, 10 BS WP/vBP 

     

1.19 Umfassen die Regelungen zumindest die Vertraulichkeit, 
die Verfügbarkeit der Datenverarbeitungssysteme und 
Daten, sowie die Befugnisse des berechtigten Zugriffs? 

     

1.20 Erweiterte Auftragsdatei 
Wurde in der WP-Praxis eine zentrale Auftragsdatei ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 51c WPO 
eingerichtet, in der zumindest alle gesetzlichen Prüfungs-
aufträge gem. § 316 HGB zu erfassen sind? 
§ 51c WPO 

     

1.21 Gibt es, falls dies aufgrund der Praxisgröße erforderlich ist, 
Regelungen wer, zu welchem Zeitpunkt die Eintragung in 
der Auftragsdatei vorzunehmen hat, so dass jederzeit die 
Aktualität der Auftragsdatei sichergestellt werden kann? 
(kann ggf. bei kleinen WP-Praxen entfallen) 

     

1.22 Sollten in einer erweiterten Auftragsdatei auch Aufträge 
verzeichnet werden, die nicht der externen Qualitätskon-
trolle unterliegen, so sollte organisatorisch sichergestellt 
sein, dass z. B. über eine Filterfunktion eine Liste generiert 
werden kann, in der ausschließlich die gesetzlichen Prü-
fungsaufträge nach § 316 HGB sowie die von der BaFin 
beauftragten Aufträge verzeichnet sind. 

     

1.23 Home-Office 
Ist sichergestellt, dass der EDV-Zugriff vom Home-Office 
über einen verschlüsselten Datenschutz (z. B. VPN) erfolgt 
und dabei der Zugriff durch Unberechtigte nicht möglich 
ist? 
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2. REGELUNGEN ZUR BEACHTUNG DER AUSSCHLUSSGRÜNDE      

2.1 Wurde durch angemessene Regelungen im Qualitätssi-
cherungssystem sichergestellt, dass auch nach Auf-
tragsannahme entstehende oder bekannt werdende 
Gefährdungen der Unbefangenheit Maßnahmen ergrif-
fen werden, die diese beseitigen oder soweit abschwä-
chen, dass aus Sicht eines Dritten die Gefährdung insge-
samt als unwesentlich zu beurteilen ist – § 52 Nr. 2 BS 
WP/vBP? 

     

2.2 Wurde durch angemessene Regelungen im Qualitätssi-
cherungssystem sichergestellt, dass die bei der Prüfung 
eingesetzten Personen verpflichtet sind, mögliche Unab-
hängigkeitsgefährdungen dem verantwortlichen Prü-
fungspartner mitzuteilen – § 52 Nr. 4 BS WP/vBP? 

     

2.3 Wurde durch angemessene Regelungen im Qualitätssi-
cherungssystem sichergestellt, dass ein Auftrag abzu-
lehnen oder zu kündigen ist, wenn Ausschlussgründe 
bestehen, die auch nicht durch Schutzmaßnahmen be-
seitigt werden können – § 52 Nr. 3 BS WP/vBP? 

     

2.4 Wurde durch angemessene Regelungen im Qualitätssi-
cherungssystem sichergestellt, dass regelmäßige oder 
anlassbezogene Befragungen der betroffenen Personen 
zu finanziellen, persönlichen oder kapitalmäßigen Bin-
dungen vorzusehen sind - § 52 Nr. 5 BS WP/vBP? 

     

2.5 Wurde durch angemessene Regelungen im Qualitätssi-
cherungssystem sichergestellt, dass insbesondere bei 
bewussten Verstößen gegen die Ausschlussgründe und 
die diesbezüglichen Regelungen des Qualitätssiche-
rungssystems Maßnahmen zur Vermeidung künftiger 
Verstöße und gegebenenfalls interne Disziplinarmaß-
nahmen getroffen werden - § 52 Nr. 6 BS WP/vBP? 

     

 TEIL III: FORTENTWICKLUNG 
SOLLSYSTEM AUFTRAGSABWICKLUNG 

     

1.1 Wurden die Grundsätze und Verfahren zur Auftragsab-
wicklung sachgerecht im zurückliegenden Jahr ange-
passt? 

     

1.2 Anwendungsbereich des QSS zur Auftragsabwicklung 
Beinhaltet das Handbuch Regelungen, wonach sich der 
Anwendungsbereich des QSS zur Auftragsabwicklung auf 
die gesetzlichen Abschlussprüfungen nach § 316 HGB, 
aber gleichermaßen auf die freiwilligen Prüfungsaufträge 
bezieht? 
§ 8 Abs. 2 BS WP/vBP 
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2. ANPASSUNG DES AUFTRAGSABWICKLUNGSSYSTEMS AN 
DIE BERUFSSTÄNDISCHEN VORGABEN 

 
 

   

2.1 AUFTRAGSANNAHME  
 

   

2.1.1 Sieht das System zur Auftragsannahme eine Aktualisie-
rung der Identifizierungsmerkmale nach dem GwG (z. B. 
Änderung des wirtschaftlich Berechtigten) vor? 

 
 

   

2.1.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass die Zuständigkeiten 
für die Annahme, Fortführung und vorzeitige Beendigung 
des Auftrages für eine Abschlussprüfung eindeutig fest-
gelegt werden – § 53 Nr. 1 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass die Prüfung der Aus-
schlussgründe vor Annahme des Prüfungsauftrages ab-
geschlossen wird (§ 29 Abs. 5 Satz 1 BS WP/vBP) und dies 
in der Prüfungsakte (§ 51b Abs. 5 WPO) dokumentiert 
wird – § 53 Nr. 2 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass eine Analyse der In-
tegrität des zu prüfenden Unternehmens und des mit 
dem Auftrag verbundenen Risikos erfolgt – § 53 Nr. 3 BS 
WP/vBP? 

 
 

   

2.1.5 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass nur Mandate ange-
nommen oder fortgeführt werden, die in sachlicher, 
personeller und zeitlicher Hinsicht ordnungsgemäß ab-
gewickelt werden können – § 53 Nr. 4 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.6 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass vor Annahme eines 
Auftrages, der zuvor von dem Abschlussprüfer nach § 
318 Abs. 6 HGB gekündigt wurde, der Auftrag abgelehnt 
wird, wenn der Grund der Kündigung von dem Man-
datsvorgänger nicht dargelegt wird oder auf andere 
Weise Bedenken gegen die Annahme des Mandats 
nicht ausgeräumt werden können – § 53 Nr. 5 BS 
WP/vBP? 

 
 

   

2.1.7 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass bei Folgeaufträgen, in 
denen eine Veränderung der Mandats- und Auftragsrisi-
ken festzustellen ist, die Auswirkungen auf die WP/vBP-
Praxis geprüft werden und gegebenenfalls der Auftrag 
abgelehnt wird – § 53 Nr. 6 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.8 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass ausreichend fachliche 
Kenntnisse und Erfahrungen für die Abschlussprüfung 
gegeben sind – § 53 Nr. 7 BS WP/vBP? 
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2.1.9 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass auch während der 
Dauer der Abschlussprüfung zu prüfen ist, ob die Unab-
hängigkeit gefährdende Umstände vorliegen (§ 29 Abs. 
5 BS WP/vBP) – § 53 Nr. 8 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.10 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass bei nachträglicher 
Hinzuziehung weiterer Personen die Prüfung von Aus-
schlussgründen vor Aufnahme der Tätigkeit dieser Perso-
nen abzuschließen ist – § 53 Nr. 9 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.11 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass bei nachträglichem 
Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des 
Auftrags geführt hätten, der Auftrag beendet wird (§ 4 
Abs. 4 BS WP/vBP) – § 53 Nr. 11 BS WP/vBP? 

 
 

   

2.1.12 Auftragsbestätigungsschreiben 
Wurde im Vorlagenmanagement für die künftig zu erstel-
lenden Auftragsbestätigungsschreiben die relevanten 
Textfassungen den neuen berufsrechtlichen Anforderun-
gen entsprechend angepasst, 
z. B. hinsichtlich 
• der Bestimmungen der für die Überwachung ver-

antwortlichen Personen, 
• der Regelungen zum Datenschutz, 
• dem Umfang der Lageberichtsprüfung 

o ggf. erweitert um die Prüfung von lageberichts-
fremden Angaben 

• Vereinbarung über die ergänzende/alleinige Ausfer-
tigung des Bestätigungsvermerks/ 
Prüfungsberichts in digitaler Form. 

     

2.2 ANFORDERUNGEN AN DIE BETEILIGTEN PERSONEN      

2.2.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass die Verantwortlichkeit 
für die Abschlussprüfung festgelegt und dokumentiert 
wird (§ 38 Abs. 2 BS WP/vBP) – § 54 Nr. 1 BS WP/vBP? 

     

2.2.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass an der Abschlussprü-
fung beteiligte Personen für ihren Einsatzbereich über 
angemessene Fachkenntnisse und Erfahrungen, Ver-
ständnis der fachlichen Regeln, notwendige Branchen-
kenntnisse sowie Verständnis für das Qualitätssicherungs-
system verfügen (§ 38 Abs. 3 BS WP/vBP) – § 54 Nr. 2 BS 
WP/vBP? 

     

2.2.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass bei Konsultationen (§ 
39 Abs. 3 BS WP/vBP) die konsultierte Person nicht zum 
Prüfungsteam gehört – § 54 Nr. 3 BS WP/vBP? 
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2.3 GESAMTPLANUNG UND ORGANISATION DER FACHINFOR-
MATION 

     

2.3.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass Abschlussprüfungen 
im Rahmen der Gesamtplanung der WP/vBP-Praxis ord-
nungsgemäß und zeitgerecht abgewickelt werden kön-
nen (§ 4 Abs. 3 BS WP/vBP) – § 55 Abs. 1 BS WP/vBP? 

     

2.3.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass die zur Abwicklung 
von Abschlussprüfungen erforderliche Fachinformation 
vollständig und aktuell ist – § 55 Abs. 2 BS WP/vBP? 

     

2.3.3 Berücksichtigung der Hinweise der WPK und des IDW zum 
UKRAINE-KRIEG 
Wurden alle Prüfer und fachliche Mitarbeiter über die 
Hinweise für den Berufsstand zu den Folgen des „UKRAI-
NE-KRIEGS“ unterrichtet und in deren Anwendung ge-
schult? 
Praxisrelevante Hinweise ergaben sich zu folgenden 
Themenstellungen (Auswahl): 
• Aufstellungsfristen 
• Wertbegründung, Werterhellung 
• Ansatz- und Bewertungsstetigkeit (mögliche Durch-

brechung) 
• Bilanzierung zu Fortführungswerten 
• Umgang mit Ablaufstörungen bei der Inventurauf-

nahme 
Hinweis: Weitere fachliche und inhaltliche Hinweise wer-
den nachfolgend bei den einzelnen Phasen der Prü-
fungsdurchführung ergänzt. 

     

2.4 PRÜFUNGSPLANUNG      

2.4.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass von der Auftragsan-
nahme an durch eine sachgerechte Prüfungsplanung, 
ein den tatsächlichen Verhältnissen des zu prüfenden 
Unternehmens (Größe, Komplexität und Risiko des zu 
prüfenden Unternehmens, Schwierigkeitsgrad der Prü-
fung, Erfahrungen mit und Kenntnisse über das Unter-
nehmen sowie dessen rechtliche und wirtschaftliche 
Verhältnisse) angemessener und ordnungsgemäßer Prü-
fungsablauf gewährleistet wird (§ 38 Abs. 1 BS WP/vBP) - 
§ 56 Nr. 1 BS WP/vBP? 

     

2.4.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass bei der Planung alle 
rechnungslegungsrelevanten Verhältnisse berücksichtigt 
werden - § 56 Nr. 2 BS WP/vBP? 

     

2.4.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass bei Folgeprüfungen 
auf vorhandene Vorkenntnisse zurückgegriffen wird, so-
weit sie aktuell sind - § 56 Nr. 3 BS WP/vBP? 
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2.4.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass die Prüfungsplanung 
bei neuen Erkenntnissen im Verlauf der Prüfung gegebe-
nenfalls anzupassen ist - § 56 Nr. 4 BS WP/vBP? 

     

2.4.5 Wurden ergänzende Arbeitshilfen eingeführt, die insbe-
sondere auf das erhöhte Risiko von Betrieben, bei denen 
die Pandemie oder der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf 
die VFE-Lage hat, eine sachgerechte Prüfung sicherstel-
len?  
(vgl. Hinweise WPK, IDW) 

     

2.5 AUFTRAGSABWICKLUNG      

2.5.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass dem zu prüfenden 
Unternehmen von einer Berufsgesellschaft der für die 
Abschlussprüfung verantwortliche Prüfungspartner mitge-
teilt und dies dokumentiert wird - § 57 Nr. 1 BS WP/vBP? 

     

2.5.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass das Prüfungsteam die 
für die Abschlussprüfung erforderlichen Informationen 
über das zu prüfende Unternehmen (insbesondere die 
besonderen Auftragsrisiken und Problembereiche der 
Prüfung), 
- die Besonderheiten der Abschlussprüfung, 
- die Durchführung und die Berichterstattung sowie 
- die Verantwortlichkeiten im Prüfungsteam 
  (§ 38 Abs. 2 BS WP/vBP) 
erhält - § 57 Nr. 2 BS WP/vBP? 

     

2.5.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass bei für das Prüfungs-
ergebnis bedeutsamen Zweifelsfragen interner oder ex-
terner Rat (Konsultation) eingeholt wird (§ 39 Abs. 3 BS 
WP/vBP); sie sollen für diese Zwecke ausreichende Res-
sourcen vorsehen; Art, Umfang und Ergebnis der Konsul-
tation und deren Umsetzung sind zu dokumentieren - § 
57 Nr. 4 BS WP/vBP? 

     

2.5.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass sich der für eine Ab-
schlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmte 
WP/vBP in einem Umfang an der laufenden Abschluss-
prüfung beteiligt, dass er den Fortschritt der Arbeiten 
sowie die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und 
fachlichen Regeln durch die Mitarbeiter überwachen 
kann (§ 39 Abs. 2 Satz 3 BS WP/vBP); die Regelungen 
sollen einen offenen Umgang mit kritischen Fragestellun-
gen fördern - § 57 Nr. 5 BS WP/vBP? 
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2.5.5 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass sich der verantwortli-
che Prüfungspartner in einer abschließenden Durchsicht 
der Arbeitsergebnisse der an der Abschlussprüfung be-
teiligten Personen und seiner eigenen bei der Prüfung 
erworbenen Kenntnisse, einschließlich der Ergebnisse der 
auftragsbezogenen Qualitätssicherung, eigenverant-
wortlich ein Urteil bilden kann (§ 39 Abs. 4 BS WP/vBP) - § 
57 Nr. 6 BS WP/vBP? 

     

2.5.6 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass die Risiken aus dem 
Einsatz von Datenverarbeitungssystemen zur Auftrags-
abwicklung angemessen berücksichtigt werden? - Dabei 
sind zumindest die Vertraulichkeit, die Integrität und Ver-
fügbarkeit der Datenverarbeitungssysteme und Daten 
sowie die Befugnisse für einen Zugriff zu regeln - § 57 Nr. 7 
BS WP/vBP? 

     

2.5.7 Enthält das QS-System angemessene Regelungen, die 
sicherstellen, dass auch die Risiken im Zusammenhang 
mit dem Ukraine-Krieg sachgerecht bei der Abschluss-
prüfung gewürdigt werden (z. B. GOING-CONCERN)? 

     

2.5.8 Wurde berücksichtigt, dass im Anhang innerhalb des 
Nachtragsberichts ggf. dargestellt werden muss, welche 
Auswirkungen und Risiken sich aufgrund des Ukraine-
Kriegs für das Unternehmen abzeichnen? 

     

2.5.9 Wurde berücksichtigt, dass sich innerhalb des Lagebe-
richts bei der Prognose, Risiko- oder Chanchenberichter-
stattung neue Inhalte aufgrund der Auswirkungen des 
Ukraine-Kriegs auf das Unternehmen ergeben können? 

     

2.6 PRÜFUNGSURTEIL / BESTÄTIGUNGSVERMERK       

2.6.1 Wurde im QS-System implementiert, dass sofern eine 
Modifizierung des Prüfungsurteils erfolgt, vor Fertigstellung 
des Berichts eine Kommunikation mit den für die Über-
wachung Verantwortlichen zu führen und zu dokumen-
tieren ist? 
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2.7 BERICHTERSTATTUNG      

2.7.4 Wurden die Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass die 
Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sich insbesondere in 
den folgenden Punkten im Prüfungsbericht wiederspie-
geln? 
• Stellungnahme des Abschlussprüfers zur Lagebeurtei-

lung der gesetzlichen Vertreter, hier insbesondere be-
zogen auf die Beurteilung der Unternehmensfortfüh-
rung 

• ggf. Aussagen zu entwicklungsbeeinträchtigenden 
oder bestandsgefährdenden Tatsachen 

• Aussagen zu evtl. Schwierigkeiten bei der Erlangung 
von Prüfungsnachweisen 

• Erläuterung von der Ausübung von Ermessensspielräu-
men 

     

2.7.5 Wurden die Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass das 
Prüfungsurteil wegen 
• Einwendungen aufgrund von wesentlichen falschen 

Darstellungen 
• Einwendungen, dass bestandsgefährdende Risiken 

nicht angemessen im Anhang und Lagebericht dar-
gestellt 

• eines Prüfungshemmnisses beispielweise wegen 
mangelnder Prüfungsnachweise 

zu modifizieren sein kann? 

     

2.7.6 Wurden die Prüfer darauf hingewiesen, dass ggf. ein 
Hinweis auf Bestandsgefährdung in den Bestätigungs-
vermerk gemäß § 322 Abs. 2 Satz 3 und 4 HGB und IDW 
PS 270 n.F., Tz. 29 vorzunehmen ist?  

     

2.8 PRÜFUNGSAKTE      

2.8.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass eine Prüfungsakte 
anzulegen ist, die spätestens 60 Tage nach Unterzeich-
nung des Bestätigungsvermerkes zu schließen ist (§ 51b 
Abs. 5 WPO) – § 58 Nr. 1 BS WP/vBP? 

     

2.8.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass in der Prüfungsakte 
dokumentiert werden 
a) die Einhaltung der Unabhängigkeit, das Vorliegen von 
der Unabhängigkeit gefährdenden Umständen und der 
ergriffenen Schutzmaßnahmen, 
b) die Zeit, das Personal und die sonstigen Mittel, die zur 
angemessenen Durchführung der Abschlussprüfung er-
forderlich sind, sowie 
c) die Anfragen an interne und externe Sachverständige 
sowie deren Antworten – § 58 Nr. 2 BS WP/vBP? 
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2.8.3 Pflichtaufzeichnungen zur Kommunikation mit den Auf-
sichtsorganen 
Wurden im QSS Arbeitshilfen aufgenommen, die im Falle 
einer notwendigen Kommunikation mit den Aufsichtsor-
ganen (Aufsichtskremien mit Überwachungsfunktion), die 
berufsständisch geforderte Dokumentation sicherstellen? 

     

2.8.4 Pflichtaufzeichnungen zu der Kommunikation von Män-
geln im IKS-System 
Wurde im System geregelt, dass wesentliche IKS-Mängel 
mit den für die Überwachung Verantwortlichen zu kom-
munizieren sind? 

     

2.9 BESCHWERDEN UND VORWÜRFE      

2.9.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass in Abhängigkeit von 
den konkreten Gegebenheiten der WP/vBP-Praxis (Art, 
Umfang, Komplexität und Risiko der Tätigkeit) ein Hin-
weisgebersystem eingerichtet wird - § 59 Nr. 1 BS 
WP/vBP? (kann ggf. bei kleinen WP-Praxen entfallen) 

     

2.9.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass eine geeignete Stelle 
zur Entgegennahme von Beschwerden oder Vorwürfen 
innerhalb oder außerhalb der WP/vBP-Praxis eingerichtet 
wird; wird eine Stelle außerhalb der WP/vBP-Praxis einge-
richtet, ist Sorge dafür zu tragen, dass die Vertraulichkeit 
der Identität des berichtenden Mitarbeiters gewahrt 
bleibt - § 59 Nr. 2 BS WP/vBP? 

     

2.9.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass Hinweise von Mitar-
beitern nicht zu persönlichen Nachteilen führen dürfen - 
§ 59 Nr. 3 BS WP/vBP? 

     

2.9.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass bei begründeten 
Hinweisen erforderliche Maßnahmen, auch in Bezug auf 
das Qualitätssicherungssystem, ergriffen werden - § 59 Nr. 
4 BS WP/vBP? 

     

2.10 MAßNAHMEN ZUR AUFTRAGSBEZOGENEN QUALITÄTSSI-
CHERUNG 

     

2.10.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass bei Abschlussprüfun-
gen nach § 316 HGB geprüft und dokumentiert wird, ob 
und welche Maßnahmen zur auftragsbezogenen Quali-
tätssicherung nach § 48 Abs. 1 BS WP/vBP ergriffen wer-
den - § 60 Absatz 1 S. 1 BS WP/vBP? 
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2.10.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass eine Berichtskritik 
oder eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung von 
fachlich (Fach- und Branchenkenntnisse) und persönlich 
(Prüfungserfahrung und Objektivität) geeigneten Perso-
nen durchgeführt werden soll, die nicht WP/vBP sein müs-
sen - § 60 Absatz 1 S. 2 und 3 BS WP/vBP? 
Kriterien für die Eignung sind vorzusehen. 

     

2.11 GRUNDSÄTZE ZUR VERGÜTUNG UND GEWINNBETEILIGUNG      

2.11.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass keine Vereinbarun-
gen geschlossen werden, die die Höhe der Vergütung 
vom Ergebnis der Abschlussprüfung oder der Erbringung 
zusätzlicher Nichtprüfungsleistungen abhängig macht - § 
61 Absatz 1 BS WP/vBP? 
Auch dürfen die Einnahmen, die der WP/vBP aus der 
Erbringung von Nichtprüfungsleistungen an das geprüfte 
Unternehmen erzielt, kein Bestandteil der Leistungsbewer-
tung oder der Vergütung von Personen sein, die an der 
Abschlussprüfung beteiligt oder in der Lage sind, das 
Ergebnis der Abschlussprüfung zu beeinflussen. 

     

2.11.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass ein ausreichender 
Anreiz geschaffen wird, die Qualität von Abschlussprü-
fungen sicherzustellen - § 61 Absatz 2 BS WP/vBP? 
Dies kann dadurch erfolgen, dass die Beachtung der 
Regelungen des Qualitätssicherungssystems Einfluss auf 
die persönliche berufliche Entwicklung sowie Vergütung 
hat. Eine Missachtung der Regelungen zur Qualitätssiche-
rung kann auch disziplinarische Folgen haben. 

     

2.12 AUSLAGERUNG WICHTIGER PRÜFUNGSTÄTIGKEITEN      

2.12.1 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass die Auslagerung bei 
der Prüfungsplanung berücksichtigt wird - § 62 Absatz 2 
Nr. 2 BS WP/vBP? 

     

2.12.2 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass Art, Zeit und Umfang 
der ausgelagerten Prüfungstätigkeit im Zuge der Prü-
fungsplanung bestimmt werden - § 62 Absatz 2 Nr. 3 BS 
WP/vBP? 

     

2.12.3 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass Kompetenz, Fähigkei-
ten und Objektivität des Dritten beurteilt werden - § 62 
Absatz 2 Nr. 4 BS WP/vBP? 
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2.12.4 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen die sicherstellen, dass Umfang und Inhalt der 
Auslagerung sowie Grundsätze zur Qualitätssicherung mit 
dem Dritten, insbesondere zu hinreichender Information 
und Kommunikation, vereinbart werden - § 62 Absatz 2 
Nr. 6 BS WP/vBP? 

     

2.12.7 Enthält das Qualitätssicherungssystem angemessene 
Regelungen, die sicherstellen, dass die Angemessenheit 
der Arbeit des Dritten und die Auswirkung auf den Prü-
fungsbericht und den Bestätigungsvermerk beurteilt wer-
den – § 62 Absatz 2 Nr. 7 BS WP/vBP? 
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 TEIL IV: BEMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN POSITIO-
NEN 

     

Zu Nr.       

       

       

       

       

       
 Datum:      

       

 Unterschrift:      

       
 Datum:      

       

 Unterschrift:      
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